
Ergänzende Bedingungen
Ergänzende Bedingungen der Hertener Stadtwerke GmbH zur Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz bzw. Gas aus dem Niederdrucknetz (Grundversor-
gungsverordnung Strom bzw. Gas - StromGVV/GasGVV) 
Gültig ab 1. August 2010
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	Zahlung und Verzug (§ 17 StromGVV/GasGVV)5.	
Rechnungen und Abschlagszahlungen werden zum jeweils fest-5.1	
gelegten Zeitpunkt – frühestens jedoch zwei Wochen nach Zu-
gang der Zahlungsaufforderung – fällig. 
Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn 5.2	
er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kos-
ten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Der Kunde 
hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden über-
haupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die 
Pauschale ausweist.
Der Kunde hat anfallende Bankkosten für ungedeckte Schecks 5.3	
(Rückschecks) und Rücklastschriften an den Grundversorger zu 
erstatten. 

Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 6.	
(§§ 17, 19 StromGVV/GasGVV)

Die Kosten aufgrund der Unterbrechung der Grundversorgung 6.1	
sowie der Wiederherstellung der Grundversorgung sind vom 
Kunden zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kun-
den pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. 
Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten über-
haupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die 
Pauschale ausweist. 
Die Wiederherstellung der Grundversorgung wird vom Grund-6.2	
versorger von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wieder-
herstellungskosten abhängig gemacht und davon, ob die Gründe 
für die Unterbrechung entfallen sind. 
Soweit der Kunde trotz ordnungsgemäßer Terminankündigung 6.3	
nicht angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen da-
durch nicht durchgeführt werden können, kann der Grundver-
sorger die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten pauschal 
gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Der Kunde hat das Recht, 
nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

	Kündigung (§ 20 StromGVV/GasGVV)7.	
Die Kündigung des Strom- bzw. Gasgrundversorgungsvertrages 7.1	
durch den Kunden bedarf der Textform und muss wenigstens fol-
gende Angaben enthalten:
•	 Kunden- und Verbrauchstellennummer
•	 Zählernummer
•	 Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung.
Bei der Kündigung des Grundversorgungsvertrags beträgt die 7.2	
Kündigungsfrist einen Monat auf das Ende des Kalendermonats. 
Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Grundver-
sorgungsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monats-
ende zu kündigen.  

Inkrafttreten8.	
Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 1. Juli 2010 in Kraft und 
ersetzen die Ergänzenden Bedingungen vom 1. März 2007.

Anlage 1: 
Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen für die Strom- und Gas-
grundversorgung (StromGVV/GasGVV)

	Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; 1.	
Mitteilungspflichten (§ 7 StromGVV/GasGVV)

Ändert oder erweitert der Kunde eine bestehende Kundenanlage 1.1	
oder möchte er zusätzliche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat 
er dies dem Grundversorger vor Inbetriebnahme schriftlich mit-
zuteilen, soweit sich durch die Änderung der Strom- bzw. Gasver-
brauch erheblich erhöht. Der Kunde hat sich in Zweifelsfällen an 
den Grundversorger zu wenden. 
Die Mitteilungspflicht nach Abs. 1 gilt insbesondere bei Installa-1.2	
tion von Geräten zu Heizzwecken oder für Gewerbe- und land-
wirtschaftliche Betriebe, bei denen zu erwarten ist, dass der Jah-
resverbrauch 10.000 kWh überschreitet. 
Der Kunde ist zudem verpflichtet, der Hertener Stadtwerke GmbH 1.3	
unverzüglich jede Änderung seiner Bedarfsart (Haushalt, Gewer-
be, Landwirtschaft) mitzuteilen.

	Ablesung (§ 11 StromGVV/GasGVV)2.	
Zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferanten 2.1	
wechsels oder bei einem berechtigten Interesse des Grundver-
sorgers an einer Überprüfung der Ablesung hat der Grundver-
sorger das Recht, die Ablesung selbst durchzuführen. Der Grund-
versorger hat aber auch das Recht, zu bestimmen, dass der Kunde 
die Messeinrichtungen selbst abzulesen hat. 
Der Grundversorger schätzt den Verbrauch auf der Grundlage der 2.2	
letzten Ablesung oder bei Neukunden nach dem Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden, wenn der Zutritt zum Zwecke der Ablesung 
vom Kunden verweigert oder eine vereinbarte Selbstablesung 
nicht oder verspätet vorgenommen wurde. 

	Abrechnung und Abschlagszahlungen  3.	
(§§ 12, 13 StromGVV/GasGVV)

Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abge-3.1	
rechnet (Jahresabrechnung). Abrechnungsjahr ist das Kalender-
jahr.
Die Rechte des Kunden aus § 40 Abs. 2 EnWG bleiben unberührt.3.2	
Der Grundversorger erhebt in der Regel monatlich gleiche Ab-3.3	
schlagszahlungen. Dies gilt nicht im Fall einer monatlichen Ab-
rechnung nach Abs. 2. Als Berechnungsgrundlage für die Höhe 
der Abschlagszahlungen wird der Verbrauch aus bereits ab-
gerechneten Zeiträumen herangezogen. Bei Neukunden bemes-
sen sich die Abschläge nach Erfahrungssätzen vergleichbarer 
Kundengruppen.
Nach Erstellung der Jahresabrechnung wird die Differenz zwisch-3.4	
en den geleisteten Abschlagszahlungen und dem tatsächlichen 
Jahresverbrauch nachberechnet und vergütet. 

	Zahlungsweise (§ 16 Abs. 3 StromGVV/GasGVV)4.	
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise  4.1	
durch
•	 Lastschriftverfahren
•	 Überweisung 
•	 Dauerauftrag
•	 Abbuchungsauftrag
•	 Bareinzahlung bei Bankinstituten
zu leisten. 
Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Grundversorger 4.2	
kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Einhal-
tung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim 
Grundversorger bzw. der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto 
des Grundversorgers. 

Die Hertener Stadtwerke GmbH ist als Grundversorger für Strom und Gas im Netzgebiet Herten der allgemeinen Versorgung des Netzbe-
treibers Hertener Stadtwerke GmbH ab dem 08.11.2006 verpflichtet, nach Maßgabe der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) und 
der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) vom 07.11.2006 (BGBl. I Nr. 50 S. 2391 bzw. 2396) Haushaltskunden mit Strom in Niederspan-
nung und mit Gas in Niederdruck zu versorgen, sowie die Ersatzversorgung von Letztverbrauchern mit Strom in Niederspannung und Gas in 
Niederdruck durchzuführen. Zusätzlich zu den Allgemeinen Bedingungen der StromGVV und GasGVV und den veröffentlichten Allgemeinen 
Preise für Grund- und Ersatzversorgung gelten die nachstehenden Ergänzenden Bedingungen der Hertener Stadtwerke GmbH zu StromGVV 
und GasGVV.



Preisblatt 
zu den Ergänzenden Bedingungen für die Strom- 
und Gasgrundversorgung (StromGVV/GasGVV)
Gültig ab 1. August 2010
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Zu Ziffer 3 der Ergänzenden Bedingungen (Abrechnung, § 12 StromGVV/GasGVV)I.	

Monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung

je Abrechnung 15,00 Euro

(Jahresabrechnung im allgemeinen Preis enthalten)

Zu Ziffer 5 der Ergänzenden Bedingungen (Verzug, § 17 StromGVV/GasGVV)II.	

Mahnung
Nachinkasso/ 
Direktinkasso

Bearbeitungsgebühr für Raten-
zahlungsvereinbarungen

Bearbeitung einer Rücklastschrift  
(zuzüglich zu der vom Kreditinstitut be-
rechneten Gebühr)

4,50 Euro 20,00 Euro 15,00 Euro 2,50 Euro

Zu Ziffer 6 der Ergänzenden Bedingungen (Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung, §§ III.	
17, 19 StromGVV/GasGVV)

a) Unterbrechung der Versorgung

Bei vorhandener Trenneinrichtung 41,00 Euro

Bei nicht vorhandener Trenneinrichtung und Aussensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt.

b) Wiederherstellung der Versorgung

innerhalb der Geschäftszeiten 
(Montag bis Donnerstag 8:00-16:00 Uhr, Freitag 8:00-13:00 Uhr)

41,00 Euro

außerhalb der Geschäftszeiten 61,50 Euro

Unmöglichkeit der Durchführung, weil Kunde  
trotz Terminvereinbarung nicht anwesend ist

20,50 Euro

Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollständigen Bezahlung der durch die Versorgungsunterbrechung 
und Wiederherstellung entstandenen Kosten abhängig gemacht.

Zinsatz bei Zahlungsverzug und Ratenzahlungsvereinbarungen

gem. § 288 I BGB für Verbraucher 5%-Punkte über dem Basiszinssatz•	
gem. § 288 II BGB für Unternehmer 8%-Punkte über dem Basiszinssatz•	

Die pauschalierten Entgelte zum Ausgleich der Kosten in Folge von Zahlungsverzug (Punkte II und IIIa – Mahnung, 
Nachinkasso/Direktinkasso, Bearbeitung von Ratenzahlungsvereinbarungen oder Rücklastschriften, Unterbrechung der 
Versorgung) sind nicht umsatzsteuerpflichtig. Den in den anderen Punkten dieses Preisblattes (Punkte I und IIIb) genann-
ten Beträgen wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (zzt. 19%) hinzugerechnet.
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